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Antragsteller*in: Ralf-Peter Weber (KV Dessau-Roßlau)

Änderungsantrag zu A-1

Von Zeile 8 bis 13:
Die Landesregierung wird aufgefordert die Nichtbewilligung 2019 der Fördermittel für die Hälfte der
neu angemeldeten Flächen zurückzunehmen.

Erfolgt dies nicht, sollten in der Öko-Antragstellung 2020 auch die Anträge aus 2019 berücksichtigt
werden und selbstverständlich auch alle Neuanträge 2020 bewilligt werden. Dies ist möglich, da
bundesweit geplant, Mittel aus der I Säule (Direktzahlungen) und die II Säule (u.a. Ökoförderung)
umzuschichten.

Die Landesregierung wird aufgefordert allen landwirtschaftlichen Betrieben, die im Antragsverfahren
2020 die Umstellung auf ökologischen Landbau beantragen, dies zu bewilligen.
Für die Finanzierung sind u. a. Mittel aus der 1. Säule (Direktzahlungen) die 2021 in die 2. Säule
umgeschichtet werden zu verwenden.

Begründung

erfolgt mündlich
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